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BUNDESTEILHABEGESETZ

Vergessene Digitalisierung

Das Bundesteilhabegesetz will mehr gesellschaftliche 
Inklusion erreichen. Die Chancen der Digitalisierung 
werden dabei jedoch nicht genutzt. Die versprochenen 
»Effizienzgewinne« durch die neuen Regelungen müssen 
deshalb möglicherweise die behinderten Menschen 
und die Dienstleistungserbringer erwirtschaften.

Das Bundesteilhabegesetz hat während 
seiner Entstehung zahlreiche Diskussi-
onen ausgelöst, die auch im Laufe sei-
nes stufenweisen Inkrafttretens sowie 
im Zuge der Ausformulierung zugehö-
riger Landesgesetze nicht abreißen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei häufig Fragen 
zum Anspruchs- und Leistungsumfang, 
zur Finanzierung, zur Abgrenzung von 
anderen Leistungsgesetzen und generell 
darüber, ob das Gesetz geeignet ist, die 
Zielsetzung der Inklusion zu verwirkli-
chen (vgl. König/Wolf, 2017).

Über all diesen Diskussionen wurde 
von den beteiligten Akteuren jedoch völ-
lig vergessen, dass dieses Gesetz in einer 
Zeit entstand und in Kraft tritt, die ganz 
wesentlich von der digitalen Transforma-
tion in allen Bereichen unserer Gesell-
schaft geprägt ist (vgl. Kreidenweis, 
2018). Während die Bundesregierung 
ebenso wie die Länder über unterschied-
liche Ministerien Milliardenbeträge in 
die Förderung des digitalen Wandels 
in Wirtschaft, Bildung, Forschung und 
Gesundheitswesen investieren, blendet 
das im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales entstandene Bundesteilha-
begesetz und die bislang damit verbun-
denen Fachdiskussionen den digitalen 
Wandel fast vollständig aus. Dies in 
zweierlei Hinsicht:
■■ zum einen im Hinblick auf den 

Anspruch zur digitalen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen;

■■ zum anderen in Bezug auf die Digi-
talisierung der Transaktionsbezie-
hungen zwischen Leistungsträgern, 

Leistungserbringern und Leistungs-
empfängern.
Der gemeinnützige Fachverband 

Informationstechnologie in Sozialwirt-
schaft und Sozialverwaltung FINSOZ 
e. V. hat daher ein Positionspapier ver-
öffentlicht, das diese Themen aufgreift 
und eine entsprechende Novellierung des 
Gesetzes anregt.

Digitale Teilhabe

In einer immer stärker mit Internet, 
Mobile Computing und smarten Tech-
nologien durchdrungenen Welt (vgl. 
FINSOZ, 2017) kann der Teilhabebe-
griff nicht mehr ohne Digitalisierung 
gedacht werden. Denn gerade diese Tech-
nologien bergen ein erhebliches Poten-
zial, die Autonomie und gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern (vgl. etwa Pelka in: 
Kreidenweis, 2018).

Da es mit dem Bundesteilhabegesetz 
aber dem freien Spiel der Kräfte überlas-
sen bleibt, ob es entsprechende Angebote 
geben wird und ihre Finanzierung nicht 
explizit vorgesehen ist, kann die Ziel-
setzung der Inklusion im Hinblick auf 
Teilhabe in der digitalen Gesellschaft 
durch das Gesetz nicht hinreichend sicher 
verwirklicht werden.

Dies gilt insbesondere auch für 
die Selbstbestimmung der Menschen 
mit Behinderung durch eine digital 
gestützte Auswahl, Buchung und Ver-
rechnung von Teilhabeleistungen. Da 
eine solche im Gesetz bislang nicht ein-
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mal perspektivisch vorgesehen ist, wird 
eine Chance auf mehr Transparenz für 
alle Beteiligten vergeben.

Digitale Transaktionen

Weiterhin wird mit dem Bundesteilha-
begesetz die Chance vertan, Verwal-
tungskosten in geschätzt dreistelliger 
Millionenhöhe pro Jahr einzusparen. 
Dies ist umso erstaunlicher, als das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozia-
les selbst von einer »Effizienzrendite« 
durch das Gesetz in Höhe von rund 
100 Millionen Euro bis 2020 ausgeht 
(BMAS 2016, 40 f).

Durch die begrüßenswerte Stärkung 
der Souveränität und Wahlmöglich-
keiten der betroffenen Menschen wird 
die Komplexität der Koordination und 
des Informationsaustausches zwischen 
allen Akteuren deutlich ansteigen. Mit 

der Orientierung der Leistungsplanung 
am individuellen Bedarf und der Aus-
richtung auf personenzentrierte statt 
bisher einrichtungszentrierte Leistun-
gen werden künftig vermehrt kleinere 
Leistungspakete von spezialisierten Leis-
tungserbringern erbracht werden.

Da das Bundesteilhabegesetz weder 
bundesweit geltende prozessuale Stan-
dards noch ein einheitliches IT-Verfahren 
vorsieht, werden die heute schon immen-
sen Papierberge und damit die Verwal-
tungskosten nochmals weiter ansteigen. 
In einer Zeit, in der es längst etablierte 
und sichere technische Verfahren gibt, 
die auch in anderen gesetzlichen Rege-
lungsbereichen wie der Finanzverwaltung 
oder Sozialversicherung genutzt werden, 
kann dies nur als Anachronismus und 
eklatante Verschwendung öffentlicher 
Mittel bezeichnet werden.

Hier ist der Gesetzgeber dringend 
gefordert, durch bundeseinheitliche 
Standards und Einführung digitaler 
Verfahren die Effizienz, Prozesssicher-
heit und Qualität der Transaktionen 
zu steigern. Oder haben die »Effizienz-

rendite« dann am Ende doch die Leis-
tungserbringer oder gar die Leistungs-
empfänger zu zahlen?

Doch statt einer gesetzlichen Förde-
rung der Arbeitseffizienz und Qualität 
auf Seiten der Leistungserbringer, etwa 
durch Anreize zum Einsatz professio-
neller IT-Lösungen, werden öffentliche 
Kontrollmechanismen verstärkt und 
somit der Bürokratieaufwand wei-
ter erhöht. Dabei zeigen viele andere 
Branchen, wie moderne prozessori-
entierte IT eine schnelle, flexible und 
kundenfreundliche Leistungserbrin-
gung wesentlich unterstützen kann. 
Zudem vereinfacht ein medienbruch-
freier Informationsfluss zwischen den 
Akteuren die Messung von Wirkungen 
erheblich – eine weitere Chance der 
Digitalisierung.

Mit dem Bundesteilhabegesetz ist 
auch ein vielfältigeres Leistungsan-

gebot intendiert. Aber insbesondere 
kleinere und mittelgroße Träger ver-
fügen weder über genügend Eigenmit-
tel und Know-how, um professionelle 
IT-Systeme und andere digitale Inst-
rumente zu beschaffen, noch um sie 
kompetent auszuwählen, einzuführen 
und zu nutzen. Auch hier ist dringender 
Handlungsbedarf angesagt, um allen 
Leistungserbringern den Weg in die 
Digitalisierung zu ebnen.

Fazit

Der Fachverband FINSOZ fordert aus 
diesen Gründen eine zügige Novellie-
rung des Bundesteilhabegesetzes, wel-
che die Chancen der Digitalisierung für 
alle beteiligten Interessensgruppen aktiv 
nutzt. Dazu ist eine intensive Beteiligung 
von Betroffenen, Leistungsträgern und 
Leistungserbringern, Verwaltung sowie 
einschlägigen Fachleuten mit Technik- 
und Prozesskenntnissen aus IT-Fachver-
bänden und Industrie erforderlich.� n
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»Weil IT-Standards im 
Bundesteilhabegesetz fehlen, 
werden die heute schon immensen 
Papierberge weiter ansteigen«
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